
 

Vereinbarung über die nichtgewerbliche Selbstwerbun g von Brennholz, Nr.: ________ 
 
zwischen _____________________________________________, im Folgenden „Verkäufer“ genannt, dieser 

vertreten durch _____________________________________________ 

 

und  
 

Herr/Frau __________________________________im folgenden Selbstwerber genannt, 

wohnhaft in______________________________________________________________. 

Der Selbstwerber erhält für den Zeitraum vom ___________ bis__________ die Erlaubnis, angewiesenes Holz 

unter Anerkennung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen aufzuarbeiten. 

 
Bedingungen zur Selbstwerbung 
1. Der Selbstwerber arbeitet auf eigene Gefahr. Die aktuellen Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften 

sind einzuhalten. 

2. Den Anweisungen des zuständigen Besitzers/Beauftragten ist Folge zu leisten. Er ist berechtigt, bei Zuwider-
handlungen gegen seine Weisungen, den Bedingungen zur Selbstwerbung als auch bei Verstößen gegen die 
UVV, die Arbeit zu unterbrechen bzw. gänzlich einzustellen. 

3. Die Beendigung der Selbstwerbung ist dem zuständigen Besitzer/Beauftragten unverzüglich mitzuteilen. Das 
Aufmaß des geworbenen Holzes erfolgt durch den zuständigen Besitzer/Beauftragten am vorgegebenen La-
gerplatz.  

4. Die Kosten je Raummeter Brennholz in Selbstwerbung betragen:  
 

Revier,  
Hiebsort 

Holzart, Sorti-
ment 

Preis  
€ je m3 (rm)  

Bemerkungen  
(z.B. voraussichtliche Menge)  

    

    

    

 

5. Das Holz bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Die Bezahlung erfolgt durch Bar-
zahlung beim Verkäufer/ auf Rechnung1 auf Basis des Aufmaßes. 

6. Für die Befahrung der Waldstraße zur Holzwerbung wird der PKW / LKW mit dem Kennzei-
chen_______________ verwendet. Der Zeitraum der Befahrung beschränkt sich auf den Zeitraum der 
Selbstwerbung bzw. bis zur erfolgten vollständigen Abfuhr innerhalb des vereinbarten Zeitraums.  

7. Der Selbstwerber haftet für alle Sach- und Personenschäden, die dem Verkäufer, dem Beauftragten sowie 
Dritten bei der Durchführung der Arbeiten und bei der Abfuhr des Holzes entstehen.  

8. Der Verkäufer haftet nicht für Schäden, die dem Selbstwerber oder Dritten im Zusammenhang mit der 
Selbstwerbung von Holz entstehen.  

9. Diese Vereinbarung ist im Rahmen der Selbstwerbung stets mitzuführen bzw. kenntlich am Fahrzeug zu hin-
terlassen.  

10. Das beiliegende Merkblatt über Selbstwerbung von Holz ist Bestandteil dieser Vereinbarung und wurde dem 
Selbstwerber ausgehändigt.  

11. Zur Anerkennung unterzeichnen 

 
Verkäufer ________________      Der Selbstwerber 
 
 
______________________     ________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift       Ort, Datum, Unterschrift 

                                                
1 nicht zutreffendes streichen 


